Muster-Antrag zur Ausschreibung von Ökostrom

1. Die Stadt schreibt ihren Strombezug zum nächstmöglichen Termin öffentlich aus.

2. Für ca. 2/3 des gesamten städtischen Stromverbrauchs erfolgt eine Ausschreibung für herkömmlich erzeugten Strom.

3. Für ca. 1/3 des gesamten städtischen Stromverbrauchs erfolgt eine separate Ausschreibung für Ökostrom. 

4. Die Verwaltung macht dem Gemeinderat einen Vorschlag, welche Liegenschaften mit Ökostrom versorgt werden sollen. Eventuell bieten sich gerade Schulgebäude oder andere Gebäude mit hohem Publikumsverkehr an, damit das vorbildhafte Verhalten der Kommune stärker von den Bürgern wahrgenommen werden kann. 

5. In die Zuschlagskriterien der Ökostromausschreibung ist aufzunehmen, dass ein zusätzlicher Umweltnutzen über die Stromerzeugung aus alten Wasserkraftanlagen oder über die Förderung durch das „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) hinaus erbracht wird, wie er z.B. durch die Gütesiegel „ok-power“ des EnergieVision e.V. oder das „Grüner Strom Label e.V.“ dokumentiert wird. Der angebotene Ökostrom muss zu mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen und darf maximal zu 50 Prozent aus Kraftwärmekopplungs-Anlagen stammen.

Begründung:

Vorbemerkung:

Der Antrag bezieht sich auf die Ausschreibung von Ökostrom, der – mindestens zu erheblichen Anteilen - in neuen Anlagen und außerhalb der Förderung durch das „Erneuerbare Energien Gesetz“ (EEG) erzeugt wird und damit eine Nachfrage über das bisher bestehende und abgesicherte Angebot hinaus hervorruft. Dies wird durch die unter Punkt 4 des Antrags angesprochenen Gütesiegel sichergestellt.

Mit der Liberalisierung der Energieversorgung ist auch für die Stadt ## die Möglichkeit gegeben, ihren Strombezug auszuschreiben. Damit können einerseits wirtschaftliche Einsparpotenziale erschlossen werden (z.B. durch Bündelverträge), andererseits kann durch den Bezug von Ökostrom ein Beitrag zum Klimaschutz und damit zur nachhaltigen Entwicklung geleistet werden.

[den folgenden Absatz ggf. anpassen]

Die Stadt ##  ist dem Klima-Bündnis () beigetreten und hat sich verpflichtet, eigene Beiträge zum Klimaschutz zu leisten und ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2010 zu halbieren. Die Umstellung des städtischen Strombezugs auf Strom aus erneuerbaren Quellen – zumindest zu einem wirtschaftlich vertretbaren Anteil – ist eine sinnvolle und gut kommunizierbare Maßnahme aus dem breiten Feld an Handlungsmöglichkeiten. 

[Variante 1: Wenn es einen kommunalen Stromversorger gibt, an dem die Stadt 100 % hält (GmbH, AG)]

Auch wenn die Verpflichtung zu einer europaweiten Ausschreibung beim Bezug von Waren und Leistungen oberhalb von EU-Schwellenwerten gemäß § 97 GWB in der Stadt ## nicht zwingend ist, weil mit dem kommunalen Versorgungsunternehmen ein Inhouse-Geschäft geltend gemacht werden kann, soll dennoch eine offene, europaweite Ausschreibung vorgenommen werden. Denn die Stromversorgung durch das kommunale Unternehmen dient der Daseinsvorsorge für die Bürger in der Stadt ## und nicht der Ausblendung von Wettbewerb für städtisch zu beschaffende Waren und Leistungen.

[Variante 2: Wenn es keinen kommunalen Stromversorger gibt, oder wenn die Stadt am kommunalen Stromversorger weniger als 100 % hält (Rest: z.B. überörtlicher Netzbetreiber)]

Mit der GWB-Novellierung ist es für öffentliche Auftraggeber seit dem 1. Januar 1999 nach § 97 GWB ohnehin zwingend notwendig, eine Beschaffung von Waren, Dienst- und Bauleistungen oberhalb von festgelegten EU-Schwellenwerten (200.000 € für Waren wie Strom, bezogen auf die Vertragslaufzeit) im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung vorzunehmen.  

[weitere Begründung unabhängig von den Varianten:]

Ein Rechtsgutachten im Auftrag des gemeinnützigen EnergieVision e.V. (s. Anlage) kommt zu dem Schluss, dass bei der Leistungsbeschreibung für die Strombeschaffung auf Ökostrom abgestellt werden kann und dass ökologische Zuschlagkriterien formuliert werden können.

Ebenfalls ist es möglich, die ökologischen Zuschlagkriterien in der Vergabeentscheidung vorrangig vor dem Preis zu berücksichtigen. 

Hierzu ist allerdings Voraussetzung, dass mit der Beschaffung tatsächlich ökologische Auswirkungen verbunden sind. Im Hinblick auf den die öffentliche Hand bindenden Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist es nicht möglich, Ökostrom auszuschreiben und zu höheren als den Wettbewerbspreisen zu beschaffen, 

· der ausschließlich in alten, bereits vor Eintritt der Liberalisierung des Elektrizitätsmarkts abgeschriebenen Wasserkraftwerken oder 

· im Erzeugungs- und Vergütungsrahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) produziert wurde.

Eine zusätzliche Nachfrage nach Strom aus alten Wasserkraftanlagen kann das Angebot an Ökostrom aus solchen Anlagen nicht ausweiten, sondern allenfalls Zuordnungen zu Verbrauchergruppen oder Lasten verschieben, ohne dass damit eine ökologische Auswirkung verbunden wäre.

Aufgrund der Besonderheit des deutschen Strommarkts im Hinblick auf eine bereits bestehende Förderung durch das EEG hat eine öffentliche (oder private) Nachfrage nach Ökostrom gemäß EEG keine ökologischen Auswirkungen, sondern verschiebt ebenfalls lediglich Lasten. Das hat seine Ursache darin, dass Erzeugungs- und Einspeisebedingungen bei einer Erzeugung gemäß EEG vollständig geregelt sowie die Zusatzkosten der Ökostromproduktion gemäß EEG bereits verteilt sind und durch eine öffentliche (oder private) Nachfrage kein zusätzliches Angebot hervorgerufen wird.

Davon ist zu unterscheiden, wenn Ökostrom in neuen Anlagen außerhalb des Geltungsbereichs des EEG erzeugt wird; sei es, 

· dass die Größengrenzen des EEG z.B. für Wasserkraftanlagen oder Anlagen zur Stromerzeugung aus Biomasse überschritten werden oder 

· dass die EEG-Förderung nicht ganz kostendeckend ist und ein zusätzlicher Zuschuss, der im Markt eingeworben werden muss, notwendig ist, oder 

· dass Ökostrom im europäischen Ausland in neuen, erneuerten oder erweiterten Anlagen im Wettbewerb erzeugt wird und kein dem EEG vergleichbares Förderinstrument besteht.  

In allen diesen Fällen muss sich die Investition in Anlagen zur Ökostromproduktion oder der notwendige zusätzliche Zuschuss im Markt behaupten können. Hier hat eine zusätzliche öffentliche (oder private) Nachfrage ökologische Auswirkungen, da diese Anlagen herkömmliche Stromerzeugungskapazitäten verdrängen und damit zu einer CO2-Minderung bzw. zu einer Risikominderung führen. 

Da die hier getroffenen und für den Vergabeprozess relevanten Unterscheidungen in der Praxis der Angebotsbewertung für die Verwaltung schwierig anzustellen sind, ist es üblich und möglich, auf Umweltqualitätszeichen abzustellen, soweit die Label diese Unterscheidungen möglich machen. In Deutschland gibt es zwei Organisationen, die entsprechende Label vergeben, nämlich den EnergieVision e.V. (www.energie-vision.de) sowie den Grüner Strom Label e.V. (www.gruenerstromlabel.de), die beide gemeinnützig sind und v.a. von Umwelt- und Verbraucherorganisationen getragen werden. Daher stellt dieser Antrag darauf ab, auf die mit den Labeln dieser beiden Vereine verbundenen ökologischen Qualitäten zurück zu greifen, wobei vergaberechtlich selbstverständlich ein gleichwertig nachgewiesener Umweltnutzen berücksichtigt werden muss. 

Eine Beobachtung des Ökostrommarktes zeigt, dass es von den o.g. Organisationen gelabelte Ökostromangebote gibt, die sehr preisgünstig und teilweise sogar wettbewerbsfähig gegenüber Systemstromangeboten (Angebote für Strom ohne ausgewiesene ökologische Qualitäten) sind. So hat die Stadt Meppen ihren Strombezug – ohne Anforderungen an die Umweltqualität – ausgeschrieben und für bestimmte Lose einen Vertrag mit einem Ökostromanbieter abgeschlossen, weil dieser auch ohne ökologische Zusatzkriterien das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. 

Der Strom für solche preisgünstigen Ökostromangebote wird häufig im europäischen Ausland erzeugt. Bezogen auf den geforderten zusätzlichen Umweltnutzen ist dies ohne jeden Nachteil, da Klimaschutz ein globales Problem darstellt und eine CO2-Vermeidung im europäischen Ausland den gleichen Entlastungseffekt für das Klima hat wie eine regionale Ökostromerzeugung. 

Wenn aus anderen, z.B. aus arbeitsmarktpolitischen Erwägungen, eine regionale Ökostromerzeugung favorisiert werden soll, ist im Regelfall von höheren Strombezugskosten für ein entsprechendes Los auszugehen. Allerdings zeigen auch hier Erfahrungen anderer Kommunen, dass dies finanziell zu vertretbaren Bedingungen geschehen kann. So hat die Stadt Heidelberg mit ihrem Stromversorgungsunternehmen verhandelt und Bündelverträge geschlossen. Mit einem Teil des im Ergebnis erzielten Preisnachlasses konnten die Mehrkosten für den Anteil ihres Strombezugs aus gelabeltem regionalem Ökostrom in Höhe von 25 % kompensiert werden. Allerdings können die örtlichen Bedingungen sehr unterschiedlich sein. Daher werden von der Verwaltung weiter gehende Erkundigungen erbeten und wird angeregt, in der erbetenen Vorlage einen Kostendeckel für das Ökostrom-Nebenangebot im Vergleich zum Hauptangebot (ohne weitere umweltbezogene Spezifizierungen) zu berücksichtigen. Damit wird auch der finanziellen Situation der Stadt ## Rechnung getragen. 

� Alternativ kann ein Antrag zur Schaffung eines Ökostrom-Angebots durch den kommunalen Stromversorger gestellt werden. Dieses Angebot kann dann auch zur Versorgung der kommunalen Liegenschaften genutzt werden. Es soll in jedem Fall Kriterien genügen, die einen zusätzlichen Umweltnutzen gegenüber der Umverteilung von Strom aus bestehenden regenerativen Stromerzeugungsanlagen garantieren. 





